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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen! 

„Made in Germany“ – das war und ist mehr als eine Herkunftsbezeichnung. Oftmals 
ist es zugleich ein Gütesiegel. Allerdings: Erfunden haben die Engländer diesen Begriff 
zum Ende des vorletzten Jahrhunderts, um damals heimische Produkte gegen billige 
und vermeintlich minderwertige Importware vom aufstrebenden Konkurrenten aus 
Deutschland zu schützen. Schnell wandelte sich der Begriff aber in seiner Wertigkeit. 
Und auch der öffentliche Dienst wurde in gewisser Weise zu einem Exportschlager. 
Wer seinen öffentlichen Dienst neu aufbauen wollte oder musste, fragte in Deutsch-
land nach, wie man öffentliche Dienstleistungen verlässlich, effizient, demokratisch 
und sozial organisiert. 
Das könnte bald vorbei sein, es sei denn, jemand will lernen, wie man selbstverschul-
dete Löcher im Personalkörper notdürftig stopft (Stichwort Quereinsteiger) oder wie 
man eine Pressemeldung formuliert, wenn man mitteilen muss, dass Doppelstock-
busse des ÖPNV in Berlin nicht mehr über diese oder jene Brücke fahren dürfen, weil 
diese seit Jahren vor sich hin bröckelt. 
Jüngst berichtete nun die Tagesschau, dass Deutschland in Sachen Geldwäschebe-
kämpfung „auf einer Stufe mit Ländern wie dem Iran, Irak und Afghanistan“ stehe 
und dass „auf der Ebene der Europäischen Union bereits ein Vertragsverletzungsver-
fahren wegen der mangelhaften Umsetzung von Geldwäschepräventionsrichtlinien 
gegen Deutschland läuft“. 
Hintergrund: Es fehlt an Fachpersonal. Nach jahrelangen Sparorgien auch in diesem 
Bereich werden nun zwar wieder Stellen ausgeschrieben, aber es findet sich nie-
mand, der den Job machen will. Personalpolitik in den oftmals komplexen Tätigkeits-
feldern des öffentlichen Dienstes muss nachhaltig organisiert sein. Das ist sie schon 
lange nicht mehr und hier ist das Versagen beim Thema Bekämpfung von Geldwä-
sche nur ein Beispiel von vielen. 
Wenn ich demnächst an dieser Stelle darauf hinweise, dass wir ab Sommer 2020 vor 
einer schwierigen Einkommensrunde stehen, dann ist das richtig. Richtig ist aber 
auch: Die Arbeitgeber von Bund und Kommunen müssten eigentlich vor noch viel 
größeren Herausforderungen stehen. Sie müssen nämlich von der rheinischen Weis-
heit „et hätt noh immer jot jejange“ Abschied nehmen und endlich, gerne gemein-
sam mit uns, Entgelt-, Arbeits- und Ausbildungsbedingungen schaffen, die den 
öffentlichen Dienst wieder konkurrenzfähig machen. 

Mit freundlichen Grüßen

Volker Geyer

Editorial
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Zu wenig ausgebildete Bewerber, unbe-
setzte Stellen, Unterrichtsausfall – diese 
Nachrichtenmeldungen erreichen uns 
aus vielen Bundesländern schon seit eini-
gen Jahren. Der Bedarf an einzustellenden 
Lehrkräften resultiert im Wesentlichen 
aus drei Faktoren: zu ersetzende Alters-
abgänge, Schülerzahlen und personalrele-
vante bildungspolitische Entscheidungen.

Die Komplexität des Lehrermangels

Während es für die Gymnasien auch in 
den nächsten Jahren in fast allen Bundes-
ländern mehr Bewerber als Einstellungs-
möglichkeiten geben wird, fehlen bei der 
bundesweiten Gesamtbetrachtung in den 
anderen Schularten tausende Lehrkräfte. 
Für attraktive Universitätsstädte gibt es 
zu viele Interessenten und in Bedarfsregi-
onen verschärft sich nach jedem Einstel-
lungsverfahren der Lehrermangel, weil 
stets Stellen unbesetzt bleiben. 

Lehrerausbildung 

In jedem Bundesland muss die Zahl der 
Studienplätze den Bedarfen der einzel-
nen Schularten angepasst werden. Dabei 
muss die Abbrecher- beziehungsweise 
Bestehensquote berücksichtigt werden. 
Eine stärkere Regionalisierung der Leh-
rerausbildung könnte ein Lösungsansatz 
für eine bessere Lehrerversorgung der 
Bedarfsregionen sein.

Maßnahmen gegen den  
Lehrermangel

Attraktive Arbeitsbedingungen sind bei 
der Gewinnung des Lehrernachwuchses 
unverzichtbar. Dabei muss die Verbeam-
tung von Lehrkräften überall selbstver-
ständlicher Standard sein. Für tarifbe-
schäftigte Lehrkräfte mit vollständiger 
Lehrerausbildung müssen wertschät-
zende Maßnahmen erfolgen. Höhere 
Besoldungsgruppen sind ein Wettbe-
werbsvorteil bei der Gewinnung von 
Beamten und Tarifbeschäftigten. Höher-
gruppierungs- beziehungsweise Beförde-
rungsstellen sowie die reale Unterrichts-
verpflichtung (Regelstundenmaß und 
Anrechnungsstunden) sind ein wichtiges 

Entscheidungskriterium, auch für junge 
Menschen.
Ohne besondere Anreizsysteme gelingt 
die Lehrerversorgung aller Schularten 
und Regionen erfahrungsgemäß nicht. 
Ein Anwärtersonderzuschlag für Referen-
dare, die später in Bedarfsregionen unter-
richten, und die Zulagenregelungen des  
§ 16 Abs. 5 TV-L für Tarifbeschäftigte sind 
Instrumente zur Gewinnung junger Leh-
rer. Attraktive Zulagen für erfahrene Lehr-
kräfte sind ein Angebot für den längeren 
Verbleib im Schuldienst.
Im Zuge des Lehrermangels werden mitt-
lerweile im bundesweiten Durchschnitt 
13,3 Prozent Seiteneinsteiger eingestellt 
(Statistische Veröffentlichungen der KMK; 
Dokumentation Nr. 218, Einstellung von 
Lehrkräften 2018, Seite 32). Mit unbefriste-
ten Arbeitsverträgen und Qualifizierungs-
zusagen kann man sehr gute Personen 
gewinnen. Entscheidend für den Erfolg 
sind Einstiegsqualifizierungen und maß-
geschneiderte Angebote zur Erlangung 
anerkannter vollständiger Lehramtsab-
schlüsse. Mit dem Tarifvertrag Entgeltord-
nung-Lehrkräfte hatte der dbb 2015 eine 
attraktive Systematik tarifiert, mit der das 
Eingruppierungsniveau angehoben wurde 
und die auch einen Anreiz zur Erlangung 
gleichwertiger Lehramtsabschlüsse setzt.
Einigen Überlegungen in Kultusminis-
terien möchte ich an dieser Stelle eine 
klare Absage erteilen. Dazu zählen die 
Erhöhung der Klassenschülerzahl, Ableh-

nung von Teilzeitanträgen, Erhöhung 
der Pflichtstundenzahl, die Verringerung 
von Entlastungstatbeständen, aber auch 
Kürzungen der Stundentafeln. Derartige 
unpopuläre Maßnahmen sind für den 
Bildungserfolg der Schüler und für die 
Gewinnung des Lehrernachwuchses nicht 
förderlich. 

Arbeitsbedingungen attraktiver gestalten

Lehrermangel in Deutschland
Von Jens Weichelt

Gemeinsame Demonstration von Schülerinnen und Schülern, Eltern und Lehrkräften im Mai 2012 in 
Leipzig gegen den drohenden Lehrkräftemangel; zu dieser Zeit wäre durch zusätzliche Einstellungen 
und höhere Ausbildungskapazitäten eine Demografievorsorge noch möglich gewesen

Zur Person

Jens Weichelt ist stellvertretender 
Vorsitzender der dbb Bundestarif-
kommission und Vorsitzender des 
Sächsischen Lehrerverbands (SLV). 
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Die zukünftigen Arbeitsbedingungen bei 
der neuen Autobahn GmbH des Bundes 
sind geklärt – sowohl für den Tarifbereich 
als auch für die Beamtinnen und Beamten. 
Jetzt müssen die Beschäftigten entschei-
den, ob sie wechseln wollen. Der dbb hat 
deshalb am 11. November 2019 in Nürn-
berg eine weitere Regionalkonferenz ver-
anstaltet, um über die neuen Gegebenhei-
ten zu informieren. 

Autobahn-Regionalkonferenz in Nürnberg

„Jetzt muss Leben in die Bude!“
Niemand verliert beim Wechsel

„Das Haus ‚Autobahn GmbH‘ ist gebaut. 
Und mit dem von uns verhandelten Tarif-
werk und der Anwendungsrichtlinie für 
die Beamtinnen und Beamten ist es auch 
ganz ansehnlich eingerichtet. Jetzt muss 
Leben in die Bude“, erklärten Friedhelm 
Schäfer und Volker Geyer, die dbb Fach-
vorstände für Beamten- und Tarifpolitik. 

Ob die Beschäftigten ein Teil der pers-
pektivisch insgesamt etwa 15.000 Köpfe 
zählenden Organisation werden wollen, 
müsse natürlich jeder für sich entschei-
den. „Wir haben aber sichergestellt, dass 
bei einem Wechsel vom Land oder der 
Kommune zur Autobahn GmbH niemand 
verliert. Im Gegenteil, viele Arbeitsbedin-
gungen dürften gegenüber der aktuellen 
Situation vieler Beschäftigter attraktiver 
sein,“ erläuterten Schäfer und Geyer.

Praxistest

Zur Wahrheit gehöre aber natürlich, dass 
sich viele Regelungen erst noch im Pra-
xistest beweisen müssten. „Hier werden 
wir dem Arbeitgeber beziehungsweise 
Dienstherrn natürlich genau auf die Fin-
ger schauen, damit die Interessen der Kol-
leginnen und Kollegen jederzeit gewahrt 
werden“, erklärten Schäfer und Geyer wei-
ter. „Deshalb war für uns klar, dass es auch 
in der kommenden Aufbauphase keine 
Zeit ohne Mitbestimmung geben darf – 
und das haben wir auch durchgesetzt. Mit 
unseren Mitgliedsgewerkschaften – der 
VDStra. – Fachgewerkschaft der Straßen- 
und Verkehrsbeschäftigten, der komba 
gewerkschaft, der BTB – Gewerkschaft 
Technik und Naturwissenschaft sowie 
der Deutschen Verwaltungs-Gewerk-
schaft (DVG) – werden wir dafür sorgen, 
dass die Beschäftigten bei einem Wech-
sel immer einen starken Partner an ihrer 
Seite haben.“

dbb SPEZIAL

Der dbb hat ein dbb SPEZIAL als Online-
Version herausgegeben. Dort sind viele 
Erläuterungen und alle Tarifverträge und 
die beamtenrechtlichen Regelungen im 
Zusammenhang mit dem Übergang der 
Beschäftigten auf die Autobahn GmbH 
enthalten. Immer aktuell informieren wir 
auch unter www.dbb.de. 

Am 5. Dezember 2019 hat die kons-
tituierende Sitzung des Übergangs-
betriebsrats der Autobahn GmbH 
des Bundes stattgefunden. Zum 
Vorsitzenden wurde Frank Nichtitz 
gewählt, NRW-Landesvorsitzender 
und stellvertretender Bundesvorsit-
zender des VDStra. 
Im Vorfeld der konstituierenden Sit-
zung hatte am 4. Dezember 2019 ein 

Vorbereitungstreffen der Vertreter der 
dbb Mitgliedsgewerkschaften im Über-
gangsbetriebsrat stattgefunden. Im 
Rahmen des Treffens informierten Vol-
ker Geyer, dbb Tarifchef, und Andreas 
Hemsing, stellvertretender Vorsitzen-
der der dbb BTK und komba Bundes-
vorsitzender, über den Ablauf der Kon-
stituierung des Übergangsbetriebsrats. 
Anschließend diskutierten die Teilneh-
mer Fragen des Betriebsverfassungs-
rechts. 

Der neue Vorsitzende des Übergangsbetriebsrats der Autobahn GmbH Frank Nichtitz, 
erste Reihe Mitte

Übergangsbetriebsrat im Amt
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Am 21. November 2019 haben der dbb, der 
für seine Mitgliedsgewerkschaft NahVG 
verhandelt, und die Geschäftsführung der 
Marburger Verkehrsgesellschaft (MVG) 
gemeinsam mit dem Kommunalen Arbeit-
geberverband (KAV) Hessen eine äußerst 
zufriedenstellende Einigung zur Überlei-
tung in den TV-N Hessen erzielt.

Einigungspapier unterzeichnet

Die Überleitung in den TV-N Hessen 
erfolgt zum 1. Januar 2020. Folgende gro-
ßen Erfolge konnte der dbb durchsetzen:
- Regelung zur Stufenzuordnung, bei 

der die bisherige Beschäftigungszeit 
berücksichtigt wird und anders als im 
TV-N Hessen die Beschäftigten mindes-
tens in die Stufe 2 eingestuft werden

- Finanzielle Besserstellung aller Beschäf-
tigen 

- Bessere Einstufung auch für die Auszu-
bildenden, ein Aufstieg in die Stufe 2 
erfolgt bereits ein Jahr nach Abschluss 
der Ausbildung

- Monatliche Abschlagszahlung der Jah-
ressonderzahlung in Höhe von 100 Euro 
für die Beschäftigten in Stufe 2 

Die Kolleginnen und Kollegen erhalten 
durch diesen Abschluss ein wichtiges 
und wertschätzendes Signal durch ihre 

Marburger Verkehrsgesellschaft

Verhandlungen zur Überleitung in den  
TV-N Hessen erfolgreich

Geschäftsführung. Ihre tägliche Leistung 
und ihr Einsatz werden nun auch wirt-
schaftlich belohnt. 

Vorteile des TV-N Hessen

Der TV-N Hessen schafft für alle Beschäf-
tigten der MVG deutlich bessere Rahmen-
bedingungen. Unter anderem werden die 
Beschäftigten in der kommunalen Zusatz-
versorgungskasse versichert und erhalten 
damit eine zusätzliche betriebliche Alters-
versorgung. Es werden eine Jahressonder-
zahlung gezahlt und automatische Ent-
gelterhöhungen durch Stufenaufstiege 
eingeführt.

Hintergrund

Bisher ist die MVG Mitglied im Landes-
verband Hessischer Omnibusunterneh-
mer (LHO). Die Mitgliedschaft wurde zum 
Ende des Jahres 2019 gekündigt. Der mit 
dem LHO geschlossene Tarifvertrag gilt 
bei der MVG also noch bis zum 31. Dezem-
ber 2019. Ab dem 1. Januar 2020 ist die 
MVG Mitglied im KAV Hessen. Für Mitglie-
der des KAV Hessen gilt der TV-N Hessen, 
zukünftig also auch für die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der MVG. Für Auszu-
bildende gilt dann der TVAöD. 

Am 21. November 2019 kam der dbb zum 
zweiten Mal mit der Arbeitgeberseite zu 
Tarifverhandlungen über den TV-N Wies-
moor zusammen. Die Tarifverhandlun-
gen endeten erneut ohne Ergebnis. Die 
Gewerkschaftsforderung nach einem Ein-
stieg in das Bezahlungsniveau des TV-N 
in Niedersachsen wurde erneut von den 
Arbeitgebern zurückgewiesen. Aktuell 
liegen die Stundenlöhne und sonstigen 
Arbeitsbedingungen weit unterhalb des 
kommunalen Tarifvertrags.
Die Positionen sind so weit auseinander, 
dass eine Einigung nicht in Sicht ist. Der 
dbb wird aber die schlechte Bezahlung bei 
der VGW nicht weiter durch einen Tarif-
vertrag rechtfertigen. Darum wurden die 
Verhandlungen ausgesetzt. Dies dient 

TV-N Wiesmoor

Gerechtigkeitslücke

Über die Situation bei der SAG Stuttgart 
Airport Ground Handling GmbH – einem 
Tochterunternehmen der Flughafen Stutt-
gart GmbH, das am Flughafen Stuttgart 
im Bereich Bodenverkehrsdienste tätig ist 
– und die Hintergründe dieser Ausgrün-
dung am Flughafen hatten wir bereits 
ausführlich berichtet. Nachdem der dbb 
den dort geltenden Haustarifvertrag zum 
Ende der Laufzeit gekündigt hatte, haben 
nun im Oktober 2019 die Tarifverhandlun-
gen für einen Neuabschluss begonnen. 
Der erste Tarifvertrag bei der SAG GmbH, 
der vom dbb für die komba im Jahr 2013 
ausgehandelt worden war, war zuletzt 
in den Jahren 2017 und 2018 neu gestal-
tet worden. Der dbb verhandelt dort wie 
in den Vorjahren gemeinsam mit der 
Gewerkschaft ver.di. Beide Gewerkschaf-
ten haben zuvor eine gemeinsame Tarif-
kommission gebildet. 

Deutlich bessere Bezahlung  
gefordert

Schwerpunkte der gemeinsam erarbeite-
ten Forderungen sind deutlich verbesserte 
Bezahlstrukturen und familienfreundli-
che und verlässliche Arbeitszeiten. Nach-
dem sich die Auftaktverhandlungen Ende 
Oktober zunächst schwierig gestalteten, 
haben die Arbeitgeber im zweiten Ver-
handlungstermin im November nun erst-
mals ihrerseits ein Angebotspaket unter-
breitet, das von der Tarifkommission 
bisher aber noch als unzureichend bewer-
tet wird. Allerdings ist eine erste Bewe-
gung in der Sache zu erkennen. Die Tarif-
verhandlungen werden im Januar 2020 
fortgesetzt. 

Flughafen Stuttgart 

Tarifverhandlungen 
bei der SAG nehmen 
Fahrt auf

auch dazu, die nächsten Schritte in die-
sem schwierigen Tarifkonflikt zu planen. 

Verlauf offen

Auch in Aurich ist der öffentliche Nah-
verkehr Teil der Daseinsvorsorge. Es kann 
nicht sein, dass Müllabfuhr, Volkshoch-
schulen und die Verwaltung unter den 
TVöD fallen, die Beschäftigten im Nahver-
kehr aber billig abgespeist werden sollen. 
Hier klafft eine riesige Gerechtigkeitslü-
cke, die auch mit Hilfe der Politik geschlos-
sen werden muss. 
Der dbb hat einen klaren Auftrag: Schluss 
mit Billiglöhnen und Zeit für faire Arbeits-
bedingungen. Dabei geht es nicht um Ideo-
logie, sondern um Entgelte, von denen 
man leben kann. Eine Einigung am Ver-
handlungstisch hält die Tarifkommission 
unter den gegebenen Umständen nicht 
für möglich. 
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Der dbb hat am 25. November 2019 die 
Tarifgespräche über eine Ausgestaltung 
der Ausbildungsbedingungen in dualen 
Studiengängen im öffentlichen Dienst 
fortgesetzt. Zielstellung ist die Ergänzung 
der Tarifverträge für die Auszubildenden 
nach dem TVAöD und dem TVA-L um Fra-
gen des Studienentgelts und allgemeiner 
Rechte und Pflichten von Ausbildungsge-
bern sowie der Studierenden. 
Für den dbb führt Siglinde Hasse, stell-
vertretende Vorsitzende der Bundes-
tarifkommission, die Verhandlungen. 
Auf der Arbeitgeberseite ist neben dem 
Bund und den Kommunen, für die gegen-
über dbb und ver.di eine Verhandlungs-
verpflichtung seit der Einkommensrunde 
2018 besteht, nunmehr auch die Tarifge-
meinschaft deutscher Länder (TdL) ver-
treten. In dem erstmals vor einem Jahr 
aufgenommenen Tarifgespräch hatte die 
TdL lediglich Gaststatus. Bislang beste-
hen Regelungen für ausbildungs- und pra-
xisintegrierte duale Studiengänge sowie 
für das Masterstudium im öffentlichen 
Dienst nur durch einseitige Arbeitgeber-
richtlinien. Darin sind insbesondere die 
Höhe der unterschiedlichen Ausbildungs-
entgelte, Mindestbeschäftigungszeiten 

Bund, Länder und Kommunen

Tarifverhandlungen für Dualstudierende  
fortgesetzt 

im Anschluss an den Studienabschluss 
sowie eventuelle Rückzahlungsverpflich-
tungen der vom Ausbildungsgeber getra-
genen Studiengebühren festgelegt. Im 
Länderbereich der TdL besteht eine ent-
sprechende Richtlinie erstmals seit Mai 
dieses Jahres, während der Bund einsei-
tige Regelungen bereits seit dem Jahr 
2018 vorsieht und nochmals zum Septem-
ber 2018 aktualisiert hat.

Gestiegene praktische Bedeutung

Ausbildungsintegrierte Studiengänge sind  
eine Kombination aus Hochschulstu-
dium und betrieblicher Ausbildung in 
einem anerkannten Ausbildungsberuf. 
Der Absolvent erwirbt somit neben dem 
Berufsabschluss außerdem einen Bache-
lorgrad. Im Gegensatz dazu ist bei pra-
xisintegrierten Studiengängen neben 
dem Bachelorabschluss keine Berufsaus-
bildung vorgesehen. Hier wird vielmehr 
ein Studium mit vertiefter Praxis durch-
laufen. Im Anschluss an das duale Stu-
dium kann die weitere Qualifizierung 
durch einen auf dem Bachelor aufbau-
enden Masterstudiengang erfolgen. Wäh-
rend die Gewerkschaften eine Regelung 

zu sowohl ausbildungs- wie praxisinte- 
grierten dualen Studiengängen anstreben, 
lehnt die Arbeitgeberseite dies für pra-
xisintegrierte Dualstudierende weiterhin 
ab. Der dbb kritisiert diese Haltung. Sie 
steht im Widerspruch dazu, für die ständig 
steigende Bedeutung und Zahl praxisinte-
grierter dualer Studienverträge eine solide 
Tarifregelung vorzusehen. Letztlich beruht 
die Haltung der Arbeitgeber bei Bund und 
Kommunen aber auf der Vereinbarung 
in der Einkommensrunde 2018, wonach 
allein ausbildungsintegrierte duale Studi-
engänge auszugestalten sind.

Tarifverträge im Entwurfsstadium

Bis zur vereinbarten Fortsetzung der Tarif-
gespräche am 29. Januar 2020 werden 
dbb und ver.di einen Entwurf der geplan-
ten Regelungen vorlegen und den Gegen-
entwurf der Arbeitgeberseite prüfen und 
bewerten. 
Problematisch ist außerdem die Sozial-
versicherungspflicht Dualstudierender 
als Auszubildende. Auf Abfrage der TdL 
hat der GKV-Spitzenverband eine diffe-
renzierende Stellungnahme zu der seit 
dem Jahr 2012 grundsätzlich bestehen-
den Sozialversicherungspflicht Dualstu-
dierender erteilt. Damit ist bis zum Fol-
getermin noch rechtlich abzuklären, ob 
dies, wie für alle anderen Auszubildenden 
auch, ebenso für die Dualstudierenden 
weiterhin angenommen werden kann. 

Am 25. November 2019 haben sich der 
dbb, der für seine Mitgliedsgewerkschaft 
NahVG und damit für alle Kolleginnen 
und Kollegen der Lübeck-Travemünder 
Verkehrsgesellschaft (LVG) verhandelt, 
gemeinsam mit der NahVG und den Ver-

Lübeck-Travemünder Verkehrsgesellschaft

Dritte Verhandlungsrunde ergebnislos
treterinnen und Vertretern der Arbeit-
geberseite zu einem weiteren Verhand-
lungstermin getroffen.

Unbefriedigendes Angebot des 
Arbeitgebers 

Die Arbeitgeberseite ergänzte ihr Angebot 
aus der vorangegangenen Verhandlungs-
runde nur minimal. Die Höhe der Einmal-
zahlung und der Prozentsatz der Entgelt-
erhöhungen in zwei Schritten wurden 
gesteigert. Insgesamt liegen Forderung 
und Angebot bezüglich Höhe und Laufzeit 
jedoch immer noch sehr weit auseinander. 
Mit diesem Angebot würde erst nach dem 
zweiten Erhöhungsschritt im Jahr 2021 das 
derzeitige Entgeltniveau des TV-N Schles-
wig-Holstein erreicht. Deshalb hat der dbb 
das Angebot abgelehnt. 

Weiteres Vorgehen 

Die Verhandlungskommission des dbb hat 
der Arbeitgeberseite verdeutlicht, dass 
für die Kolleginnen und Kollegen der LVG 
eine deutlich spürbare finanzielle Besser-
stellung erfolgen muss. Intern wird die 
dbb Verhandlungskommission nun das 
weitere Vorgehen beraten. Mitte Dezem-
ber 2019 ist ein neuer Verhandlungster-
min geplant. 

Hintergrund

Am 1. Oktober 2016 trat der Haustarif-
vertrag TV-LVG in Kraft, der zwischen 
dem dbb – der die Tarifverhandlungen 
für seine Mitgliedsgewerkschaft NahVG 
führte – und dem Arbeitgeber abge-
schlossen wurde. Ein Änderungstarif-
vertrag über Entgelterhöhungen trat am  
1. Oktober 2017 in Kraft. Die aktuelle Ent-
gelttabelle wurde vom dbb fristgerecht 
zum 30. September 2019 gekündigt. 
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Im Rahmen eines regelmäßigen Gedan-
kenaustauschs auf Geschäftsstellen-
ebene zwischen dbb beamtenbund und 
tarif-union und Kommunalem Arbeitge-
berverband Nordrhein-Westfalen (KAV 
NW) haben sich der dbb Fachvorstand 
Tarifpolitik Volker Geyer und komba-Bun-
desvorsitzender Andreas Hemsing mit 
dem Hauptgeschäftsführer des KAV NW  
Dr. Bernhard Langenbrinck am 26. Novem-
ber 2019 in Berlin zu einem Gespräch über 
die im Tarifjahr 2020 anstehenden Tarif- 
themen getroffen. Schon jetzt werde deut-
lich, dass sich das Tarifjahr 2020 durch eine 
Vielzahl von schwierigen und anspruchs-

vollen Verhandlungsthemen auszeichne, 
seien es die Tarifbedingungen im Bereich 
des Sozial- und Erziehungsdienstes, die 
landesbezirklichen Regelungen für den 
kommunalen Nahverkehr oder aber die 
im Herbst beginnende allgemeine Tarif-
runde, die allesamt naturgemäß auch auf 
die nordrhein-westfälische Tarifsituation 
ausstrahlen würden. 

TV-N NW

Volker Geyer kündigte im Rahmen des 
Meinungsaustauschs mit Dr. Langenbrinck 
an, dass im Hinblick auf einen zukunftsfä-
higen ÖPNV gewerkschaftsseitig erheb-
licher Reformbedarf beim TV-N NW 
gesehen werde, der sich sowohl auf die 
Entgelte als auch auf die manteltarifver-
traglichen Regelungen bezöge. Der landes-
bezirkliche Tarifvertrag für die Beschäf-
tigten im kommunalen Nahverkehr in 
Nordrhein-Westfalen (TV-N NW) ist Ende 
des Jahres 2019 kündbar. Der Hauptge-
schäftsführer des KAV NW wies hierzu 
darauf hin, dass die Arbeitgeber ihrerseits 
grundsätzlich einen wettbewerbs- und 
zukunftsfähigen TV-N NW anstrebten; der 
Austausch der Positionen im Detail zum 

Meinungsaustausch auf Geschäftsstellenebene zwischen dbb und KAV NW zu tarifpolitischen Themen 

Nahverkehrsrunde 2020 – dbb sieht erheblichen Reformbedarf 
TV-N NW bleibe aber grundsätzlich den 
zukünftigen landesbezirklichen Tarifver-
handlungen vorbehalten. 

Regelmäßiger Gedankenaustausch

In dem Gespräch begrüßte Andreas Hem-
sing im Übrigen die erzielte Tarifverständi-
gung zur Übernahme kommunaler Kanal-
netze in NRW. Zu der Neukonzeption der 
Verwaltungslehrgänge I und II der kom-
munalen Studieninstitute für Beschäf-
tigte im kommunalen Verwaltungsdienst 
machte er den Vorschlag, hierzu im zeit-
lichen Nachgang nochmals eine landes-
spezifische Betrachtung zu Art und Weise 
der Umsetzung vorzunehmen, was von 
Dr. Langenbrinck grundsätzlich positiv 
aufgenommen wurde. Eine Information 
über die von der komba initiierte Studie 
zum Thema Gewalt gegen Beschäftigte 
in der öffentlichen Verwaltung rundete 
den Meinungsaustausch ab. Trotz unter-
schiedlicher Positionen in Einzelfragen 
hoben alle Gesprächsteilnehmer am Ende 
des Gesprächstermins nochmals den posi-
tiven Wert des regelmäßigen Gedanken-
austauschs zwischen dbb und KAV NW 
hervor. 

v.l.n.r.: Andreas Hemsing, Dr. Bernhard 
Langenbrinck, Volker Geyer

Auf Einladung von komba-Chef Andreas 
Hemsing führte die Geschäftsführung der 
Bundestarifkommission (BTK) des dbb ihre 
Jahresabschlusstagung am 6. Dezember 
2019 in den Räumen der komba nw in Köln 
durch. Am Ende der Sitzung resümierte 
dbb Tarifchef Volker Geyer nicht nur die 
Sitzung, sondern das komplette Tarifjahr: 
„2019 war intensiv, aber das kommende 
Jahr wird noch deutlich intensiver.“
Vorher hatten die Mitglieder der BTK-
Geschäftsführung ausführlich über die 
zahlreichen Verhandlungstische und Auf-
gabenfelder gesprochen, die 2020 im 
Fokus stehen werden. Damit meinte Geyer 
nicht allein die hohe Zahl der Tariftische, 
die 2020 zu bearbeiten sein werden.
Im tarifpolitischen Zentrum des nächsten 
Jahres steht sicherlich die Entgeltrunde 
mit Bund und Kommunen. Neben Über-
legungen, in der Einkommensrunde die 
Umwandlung von Entgelterhöhungen in 

Abschlusssitzung der Geschäftsführung der BTK

2019 war intensiv, 2020 wird intensiver!
(Frei-)Zeit zu fordern (siehe tacheles 6/19 
und 11/19), könnte auch ein Digitalisie-
rungstarifvertrag Thema werden. Zumin-
dest Bundesinnenminister Horst Seehofer 
hatte sich bei diesem Thema zuletzt ver-
handlungsbereit gezeigt. 

Themen- und Terminverdichtung

Ferner werden die Themen Sozial- und 
Erziehungsdienst eine Rolle spielen. Die 

Evaluation des Tarifabschlusses von 2015 
hat bereits begonnen. Auch der Nahver-
kehr wird im Sommer 2020 auf der Agenda 
stehen. In der BTK-Geschäftsführung war 
man sich einig, dass diese Verdichtung 
nicht allein eine quantitative Herausfor-
derung darstellt, sondern auch zu einer 
neuen Qualität der Tarifarbeit führen 
kann, weil die Themen- und Terminver-
dichtung dazu führen wird, dass viel mehr 
Beschäftigte, Berufsgruppen und Fachge-
werkschaften im Laufe des Jahres in Ver-
handlungen und wahrscheinlich auch in 
Streikmaßnahmen eingebunden sein wer-
den. 

Geschäftsführung der dbb BTK
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Austausch zu kommunalen Tarifthemen

Gespräch mit VKA-Präsident Ulrich Mädge
Am 13. November 2019 haben sich Ulrich 
Silberbach, dbb Bundesvorsitzender, und 
Volker Geyer, dbb Fachvorstand Tarifpo-
litik, mit dem neuen Präsidenten der 
Vereinigung der kommunalen Arbeit-
geberverbände (VKA), Ulrich Mädge, zu 
einem Gespräch getroffen. Ulrich Mädge 
ist Oberbürgermeister der Hansestadt 
Lüneburg und seit März 2019 als Präsi-
dent der VKA im Amt. Er ist damit Ver-
handlungsführer der Kommunen in den 
Tarifverhandlungen für den öffentlichen 
Dienst. Die Gesprächspartner haben 
sich intensiv über zahlreiche Tarifthe-
men ausgetauscht, die in nächster Zeit 
anstehen. Ein zentraler Punkt war die 
Einkommensrunde 2020 mit Bund und 
Kommunen, für die bereits die ersten 
Vorbereitungen getroffen werden. Wei-
tere Gesprächsthemen waren der Sozial- 
und Erziehungsdienst, die Auswirkungen 
der Digitalisierung auf den öffentlichen 
Dienst und eine mögliche Tarifierung der 
Wahlmöglichkeit „Freizeit statt Geld“. 

Am 21. November 2019 trafen sich Vertre-
terinnen und Vertreter der Gewerkschaf-
ten und der Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA) in Berlin zu 
einem ersten gemeinsamen Evaluierungs-
gespräch zum Tarifabschluss im Sozial- 
und Erziehungsdienst. Dies war zwischen 
den Tarifvertragspartnern beim letzten 
schwierigen Tarifabschluss 2015 verein-
bart worden. 

Intensiver Erfahrungsaustausch

Das Gespräch fand in einer offenen und 
konstruktiven Atmosphäre statt. Die Tarif-
vertragspartner tauschten sich intensiv 
über ihre Erfahrungen in den vergangenen 
vier Jahren aus. Erste Erkenntnisse – vor 
allem von der Gewerkschaftsseite – wur-
den dargelegt. Gleichwohl wurde deutlich, 
dass auch die VKA Handlungsbedarf sieht 
und Verbesserungen in vielen Bereichen 
erforderlich sind, um die Attraktivität die-
ser Berufsgruppen zu erhöhen. 

Die wesentlichen Themenbereiche

Es wurden verschiedene Themenberei-
che angesprochen, darunter auch „Res-

Sozial- und Erziehungsdienst

Start der Evaluierungsgespräche
tanten“ aus der zurückliegenden Tarif-
runde 2015. Hierzu gehört zum Beispiel die 
Überprüfung der Möglichkeiten, Plätze für 
Kinder unter drei Jahren und für Kinder 
mit Behinderungen zahlenmäßig anders 
zu bewerten (Faktorisierung), da dies für 
die Eingruppierung der Kita-Leitungen ein 
ausschlaggebendes Kriterium ist. Thema 
war auch die verbindliche Bestellung einer 
ständigen Stellvertretung für Kita-Leitun-
gen in allen Einrichtungen. Das wird in der 
Praxis nicht flächendeckend umgesetzt. 
Zudem ist insbesondere im Bereich der 
Sozialen Arbeit sowie in der Behinderten-
hilfe deutlich geworden, dass viele Merk-
male veraltet oder neue Berufsbezeich-
nungen im Tarifvertrag nicht aufgeführt 
sind. Hier bedarf es dringend einer Über-
arbeitung und Anpassung an die tatsäch-
lichen Aufgaben und Gegebenheiten. Die 
Tarifvertragspartner erörterten die Mög-
lichkeit, verschiedene Arbeitsgruppen zu 
bilden, um einzelne Themenschwerpunkte 
effektiver angehen zu können.

Gespräche werden fortgesetzt

Die Evaluierungsgespräche werden zeit-
nah fortgesetzt. Ein nächstes Treffen 

wurde zwischen den Tarifvertragspart-
nern bereits für den 11. Dezember 2019 
vereinbart. Über den Verlauf der Gesprä-
che werden wir berichten.

Hintergrund 

Die Tarifeinigung im Sozial- und Erzie-
hungsdienst aus dem Herbst 2015 war ein 
hart erkämpfter Kompromiss. Gewerk-
schaften und Arbeitgeber haben damals 
vereinbart, sich ab dem Jahr 2019 über 
die Erfahrungen mit dem Abschluss und 
die notwendige Weiterentwicklung im 
Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes 
auszutauschen. Diese Evaluierungsgesprä-
che dienen insbesondere der Vorbereitung 
für die anstehenden Tarifverhandlungen 
im Jahr 2020. 

v.l.n.r.: Ulrich Silberbach, Ulrich Mädge, Volker Geyer
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Die für viele wohl schönste Zeit des Jah-
res hat begonnen: Es duftet nach Glüh-
wein, die Häuser sind geschmückt und 
es liegt Besinnlichkeit in der Luft – Weih-
nachten steht vor der Tür. Und wie jedes 
Jahr stellt sich für Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer die Frage, ob in dieser 
Zeit arbeitsrechtliche Besonderheiten zu 
beachten sind.

Arbeitszeit und Urlaub in der 
Weihnachtszeit

Muss ich an Heiligabend und Silvester 
eigentlich Urlaub nehmen oder habe ich 
sogar einen Anspruch darauf? Grundsätz-
lich gilt zunächst, dass Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer einen Anspruch dar-
auf haben, in den von ihnen gewünsch-
ten Zeiträumen Urlaub zu nehmen. Leh-
nen Arbeitgeber dies ab, müssen sie 
dafür betriebliche Gründe angeben. Als 
gesetzliche Feiertage im Dezember zäh-
len lediglich der 25. Dezember (1. Weih-
nachtsfeiertag) und der 26. Dezember  
(2. Weihnachtsfeiertag). Gleiches gilt für 
den 1. Januar (Neujahr). An diesen Feier-
tagen ist eine Beschäftigung von 0 bis 
24 Uhr verboten. Allerdings können sich 
branchenbezogene Ausnahmen aus §§ 9, 
10 Arbeitszeitgesetz (ArbZG) ergeben, zum 
Beispiel für Krankenhäuser, Verkehrsbe-
triebe, Gaststätten, Hotels oder auch Ener-
gie- und Wasserversorgungsbetriebe. 
Der 24. Dezember (Heiligabend) und der 
31. Dezember (Silvester) sind hingegen nor-
male Arbeitstage, so dass Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer für einen freien Tag 
Urlaub einreichen müssen. Eine Ausnahme 
davon besteht, wenn Betriebsvereinbarun-
gen in Unternehmen festlegen, dass Mitar-
beitende an diesen Tagen nur einen halben 
Urlaubstag nehmen müssen, um den gan-
zen Tag frei zu bekommen, oder von ihrer 
Arbeit freigestellt werden. Solche Regelun-
gen sehen auch diverse Tarifverträge vor. 
Gemäß § 6 Abs. 3 TVöD beziehungsweise 
§ 6 Abs. 3 TV-L gilt, soweit es die betrieb-
lichen / dienstlichen Verhältnisse zulas-
sen, dass die Beschäftigten am 24. Dezem-
ber (Heiligabend) und am 31. Dezember 
(Silvester) unter Fortzahlung des Entgelts 
von der Arbeit freigestellt werden. Kann 

eine solche Freistellung aus betrieblichen /  
dienstlichen Gründen nicht erfolgen, ist 
den Beschäftigten ein entsprechender 
Freizeitausgleich innerhalb von drei Mona-
ten zu gewähren. Ist die Arbeit dienst-
planmäßig organisiert, vermindert sich die 
regelmäßige Arbeitszeit für jeden gesetz-
lichen Feiertag, sowie für den 24. und  
31. Dezember, sofern sie auf einen Werktag 
fallen, um die dienstplanmäßig ausgefalle-
nen Stunden. 
Nach § 8 Abs. 1 TVöD beziehungsweise  
§ 8 Abs. 1 TV-L erhalten Beschäftigte, die 
an Sonn- oder Feiertagen arbeiten, neben 
dem Entgelt für die tatsächliche Arbeits-
leistung Zeitzuschläge. Für Arbeit am 
24. und 31. Dezember ab 6 Uhr fällt ein 
Zuschlag von 35 Prozent an, bei Feiertags-
arbeit ohne Freizeitausgleich ein Zuschlag 
von 135 Prozent und bei Feiertagsarbeit mit 
Freizeitausgleich ein Zuschlag von 35 Pro-
zent. Der Feiertagszuschlag ist komplett 
steuerfrei. Der Zuschlag für den 24. und  
31. Dezember ist jeweils ab 14 Uhr steu-
erfrei. Sofern Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer an einem Feiertag auch 
Nachtarbeit leisten müssen, also in der 
Zeit von 21 Uhr bis 6 Uhr arbeiten, können 
die Mitarbeitenden zusätzlich den Nacht-
arbeitszuschlag steuerfrei erhalten. 

Dürfen Weihnachtsgeschenke 
angenommen werden?

Übrigens dürfen auch in der Weihnachts-
zeit grundsätzlich keine Geschenke durch 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
angenommen werden.
Die Unbestechlichkeit versteht sich als 
Nebenpflicht der Beschäftigten aus dem 
Arbeitsverhältnis und dementsprechend 
verpflichten sie sich zur Nichtannahme 
von Geschenken mit nicht nur geringfü-
gigem Wert. In Unternehmen der Privat-
wirtschaft beurteilt sich die Zulässigkeit 
der Annahme von Geschenken oftmals 
anhand von Wertgrenzen in Höhe von 30 
bis 50 Euro. 
Unter den Oberbegriff Geschenke fallen 
alle Zuwendungen, durch die die Empfän-
gerin oder der Empfänger materiell oder 
immateriell objektiv besser steht und auf 
die kein Rechtsanspruch besteht. Neben 

Geld- und Sachwerten gehören dazu auch 
geldwerte Leistungen – beispielsweise 
Gutscheine, Eintrittskarten, Einladungen 
ins Restaurant oder zu Veranstaltungen 
durch einen Geschäftspartner. 
Bei den Beschäftigten des öffentlichen 
Dienstes wird eine Wertgrenze für kleine 
Geschenke bei circa 25 Euro gezogen. 
Geschenke über 25 Euro oder Bewirtun-
gen, die den Rahmen des allgemein Übli-
chen überschreiten, muss die zuständige 
Stelle vorab ausdrücklich genehmigen.
Beschäftigte der Bundesverwaltung 
dürfen grundsätzlich keine Belohnun-
gen, Geschenke oder sonstigen Vorteile 
annehmen. Für sie gelten die strafrecht-
lichen Vorschriften zu Vorteilnahme und 
Bestechlichkeit im Amt (§ 71 BBG, § 3 Abs. 2  
TVöD, §§ 331, 332 StGB).
In bestimmten Fällen gilt die stillschwei-
gende Genehmigung des Dienstherrn – 
zum Beispiel bei Bewirtungen im ange-
messenen Rahmen oder bei geringfügigen 
Dienstleistungen, etwa der Mitnahme im 
Taxi vom Flughafen zu einer Besprechung. 
Auch kleine Aufmerksamkeiten mit einem 
Wert von maximal 25 Euro, wie Kalen-
der und Kugelschreiber, gelten in der Bun-
desverwaltung als stillschweigend geneh-
migt. Bargeld darf jedoch keinesfalls 
angenommen werden. 

Weihnachtsgeld 

Viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer freuen sich zum Ende des Jahres über 
eine zusätzliche Finanzspritze. Diese fällt 
im öffentlichen Dienst nicht mehr unter 
den Begriff Weihnachtsgeld. Stattdessen 
wird jeweils im November eine Jahres- 
sonderzahlung gezahlt, die im TVöD bezie-
hungsweise TV-L in § 20 geregelt ist. 

 Arbeitsrecht zur 
 Weihnachtszeit 

Rechtliche Besonderheiten für die Festtage
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Wir leben in einer digitalisierten Gesell-
schaft, in der die Nutzung von Smartpho-
nes, Laptops und Navigationssystemen 
selbstverständlich geworden ist. 
Auch in der Arbeitswelt ist schon vieles 
digitalisiert. Dies hat auch Auswirkungen 
auf die Arbeit der Personalvertretungen.
So hat die elektronische Kommunikation 
auch in die Kommunikation zwischen 
Dienststelle und Personalvertretung Ein-
gang gefunden. Bei zustimmungsbedürf-
tigen Maßnahmen der Dienststelle ist 
eine Verweigerung der Zustimmung frist-
gerecht „unter Angabe der Gründe schrift-
lich“ mitzuteilen (§ 69 Abs. 2 Satz 2 Bun-
despersonalvertretungsgesetz (BPersVG)). 
Diesem Schriftlichkeitserfordernis ist nach 
der Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts genügt, wenn der Vorsit-
zende des Personalrats dem Leiter der 
Dienststelle mittels einer mit Grußformel 
und Namenswiedergabe abschließenden 
E-Mail die Tatsache der Zustimmungsver-
weigerung mitteilt und die Gründe für die 
Zustimmungsverweigerung in einer der 
E-Mail als Anhang beigefügten Textda-
tei übermittelt, die lediglich die textliche 
Wiedergabe der Gründe beinhaltet.

Bücher als Geschäftsbedarf

In diesem Zusammenhang stellt sich für 
Personalvertretungen zunehmend die 
Frage, wieviel Digitalisierung die Gremi-
enarbeit unterworfen werden muss. Ist 
ein Personalrat dazu verpflichtet, für die 
Erledigung seiner Aufgaben die Arbeits-
prozesse genauso zu digitalisieren wie es 
für die gesamte Dienststelle vorgegeben 
wird? 

Auch im Zeitalter der 
Digitalisierung kann dem 

Personalrat die Anschaffung 
von Büchern zustehen

Mit dieser Frage musste sich vor kur-
zem das Verwaltungsgericht (VG) Ber-
lin beschäftigen (VG Berlin, Entscheidung 
vom 7. Juni 2019, ZfPR online 9/2019, Seite 
20). In dem zu entscheidenden Fall bean-
tragte ein Personalrat im Rahmen des 
Geschäftsbedarfs die Anschaffung eines 
Exemplars eines aktuellen Kommentars 

Geschäftsführung des Personalrats 

Pflicht zur Digitalisierung?

Ratgeber

zum Sozialgesetzbuch (SGB) IX. Die Dienst-
stelle lehnte die Anschaffung unter Ver-
weis auf „das Zeitalter der Digitalisierung“ 
und die Höhe des Preises ab. Die Ableh-
nung beruhte auch auf der Erwägung, dass 
für den Personalrat bereits eine Zugriffs-
möglichkeit auf die elektronische Ausgabe 
des Kommentars zur Verfügung stehe. 
Das Verwaltungsgericht Berlin hat ent-
schieden, dass auch im Zeitalter der Digi-
talisierung Bücher zum Geschäftsbedarf 
gehören können. Dem Personalrat stehe 
ein Wahlrecht unter mehreren Erläute-
rungswerken zu. In vernünftigen Gren-
zen sei es Sache des Personalrats, seine 
Arbeitsweise zu bestimmen. 
Ein digitaler Zugang zu einem Werk 
schließt also nicht per se die Erforderlich-
keit einer Printausgabe desselben Werks 
aus. Der Personalrat hat ein Wahlrecht bei 
der Festlegung des Geschäftsbedarfs. 

Grundsatz der sparsamen 
Haushaltsführung

§ 44 BPersVG regelt die Verpflichtung der 
Dienststelle zur Erstattung der durch die 
Tätigkeit des Personalrats entstehenden 
notwendigen Kosten. Nach § 44 Abs. 2 
BPersVG hat die Dienststelle für die Sit-
zung, die Sprechstunden und die lau-
fende Geschäftsführung in erforderlichem 
Umfang Räume, Geschäftsbedarf und 
Büropersonal zur Verfügung zu stellen. 
Der Personalrat soll in die Lage versetzt 
werden, unabhängig vom Dienststellenlei-
ter die Art und Weise seiner Aufgabener-
füllung bestimmen zu können. Dabei aber 
hat er – weil es sich um die Verwendung 
öffentlicher Mittel handelt – den Grund-
satz der sparsamen Haushaltsführung zu 
beachten. Daher hat der Personalrat seine 
Arbeit so einzurichten, dass die hierdurch 
entstehenden, von der Dienststelle zu tra-
genden Kosten die dieser zur Verfügung 
stehenden Haushaltsmittel grundsätzlich 
nicht überschreiten. Die Verwaltung hat 
ihrerseits diejenigen Haushaltsmittel zur 
Verfügung zu stellen, die dem Personal-
rat eine angemessene Aufgabenwahrneh-
mung ermöglichen.

Objektiv notwendige Kosten

Ein Personalrat kann nur die Übernahme 
solcher Kosten verlangen, die objektiv zur 
Aufgabenerfüllung notwendig sind. Er 
muss daher stets die Vertretbarkeit einer 
kostenverursachenden Maßnahme prü-
fen. Dabei hat er insbesondere die Größe 
und Leistungsfähigkeit der Dienststelle zu 
berücksichtigen.
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Prüfung der Erstattungspflicht

Der Dienststellenleiter aber muss nach-
prüfen, ob die gesetzlichen Voraussetzun-
gen einer Erstattungspflicht gegeben sind, 
das heißt, ob der Personalrat im Rahmen 
seiner Befugnisse und seines pflichtgemä-
ßen Ermessens gehandelt hat. Dies ergibt 
sich bereits daraus, dass der Personalrat 
öffentliche Mittel in Anspruch nimmt. Es 
besteht also nur ein (nachträgliches) Prü-
fungsrecht dahingehend, ob die verur-
sachten Kosten im unmittelbaren Zusam-
menhang mit dem Aufgabenbereich des 
Personalrats stehen.
Zum notwendigen Geschäftsbedarf, der 
von der Dienststelle zur Verfügung zu stel-
len ist, gehört alles, was bei verständiger 
Betrachtung unter Beachtung des Gebots 
der sparsamen Verwendung öffentlicher 
Mittel zur ordnungsgemäßen Amtsfüh-
rung des Personalrats erforderlich ist. Der 
Geschäftsbedarf umfasst insbesondere 
die notwendigen Arbeitsmittel, Möbel, 
Telefon, Büromaterial.

Nützlichkeit von juristischen 
Kommentaren

Auch im Zeitalter der Digitalisierung kön-
nen Bücher zum Geschäftsbedarf gehö-
ren. Sie sind derzeit noch ein verbreite-
tes Medium auch zur Wissensspeicherung 
und Wissensvermittlung, wenngleich 
eine zunehmende Anzahl von Menschen 
Informationen nicht mehr über gedruckte 
Medien aufnimmt. So schließt auch das 
Gesetz zur Förderung der elektronischen 
Verwaltung (EGovG) die Verwendung von 
Büchern in der öffentlich-rechtlichen Ver-
waltungstätigkeit der Behörden des Bun-
des nicht aus. Lediglich die Akten sollen 
(ab 2020) elektronisch geführt werden  
(§ 6 Abs. 1 Satz 1 EGovG).
Die Nützlichkeit eines Kommentars im 
Papierformat läge nach Ansicht des Ver-
waltungsgericht Berlin insbesondere in 
dem plausibel vom Personalrat geschil-
derten Umgang mit Büchern, welche er 
zu Besprechungen außerhalb der Dienst-
stelle mitführen und mit eigenen Mar-
kierungen und Anmerkungen versehen 
könne. 
Für die Erforderlichkeit eines uneinge-
schränkten Zugriffs auf den Kommentar 
auch außerhalb der Dienststelle spricht 
weiter, dass ein Kommentar durch Erläu-
terungen zum Gesetzestext den Inhalt 
und die Bedeutung der rechtlichen Vor-
schrift erschließen soll, um dem Perso-
nalrat beispielsweise in einem Verhand-
lungsgespräch oder in Vorbereitung auf 

ein solches die ordnungs- und sachge-
mäße Erfüllung der Personalratsaufgaben 
zu erleichtern. 
Auch hat der Personalrat im Zweifel allen 
Personalratsmitgliedern die Möglichkeit 
einzuräumen, bei Bedarf Einsicht in einen 
Kommentar zu nehmen. Dies dürfte mit 
einer Printausgabe stets unproblematisch 
möglich sein. 
Die Einwände der Dienststelle, den ange-
forderten Kommentar zum Beispiel als 
Bedarf der räumlich entfernten Schwer-
behindertenvertretung anzufordern und 
dort mit zu nutzen sowie einen billige-
ren Kommentar zu nehmen oder relevante 
Passagen aus der digitalen Version auf 
Papier auszudrucken hat das Verwaltungs-
gericht Berlin als unerheblich abgewiesen. 
Der Personalrat hat einen eigenen 
Anspruch auf Absicherung seines Ge-
schäftsbedarfs nach § 44 Abs. 2 BPersVG 
und muss sich zur ordnungs- und sach-
gemäßen Erledigung seiner täglichen 
Arbeit nicht auf die Inanspruchnahme des 
Geschäftsbedarfs einer anderen Interes-
senvertretung verweisen lassen. 

Auswahlrecht des Personalrats

Weiter stehe dem Personalrat bei der Aus-
wahl eines Kommentars ein Wahlrecht 
zwischen mehreren Erläuterungswerken 
zu. Dem ist zuzustimmen, da der Perso-
nalrat mit dem Kommentar seine tägli-
che Arbeit bestreiten und seine anfallen-
den Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen 
können muss. Daher muss er ein Auswahl-
recht haben, welches Werk ihm besser 
verständlich ist und mit welchem Werk 
seine Arbeit spürbar erleichtert wird. 
Zudem habe die Dienststelle mit dem 
Einwand, relevante Passagen auf Papier 
ausdrucken zu können, selbst zum Aus-
druck gebracht, dass eine Printausgabe 
eines Kommentars in der Praxis erforder-
lich sein kann. 

Arbeitsweise des 
Personalrats mit Büchern 
kann weder als luxuriös 

noch als verschwenderisch 
bezeichnet werden

Die Anschaffung einer Printausgabe eines 
Kommentars läuft auch nicht dem Gebot 
der sparsamen Verwendung öffentlicher 
Mittel zuwider, da man die Arbeitsweise 
des Personalrats mit Büchern weder als 

luxuriös noch verschwenderisch bezeich-
nen kann. Auch der Anschaffungsbetrag 
des Kommentars lag im vorliegenden Fall 
in einem überschaubaren Rahmen, da es 
sich um eine Einmalanschaffung mit ver-
bundenen Kosten von 148 Euro handelte. 
Für die Praxis bleibt also ein Anspruch 
des Personalrats auf Printliteratur neben 
einem digitalen Zugriff auf das Werk 
bestehen. Auch das Voranschreiten der 
Digitalisierung steht dem nicht entgegen. 
Für die Personalratsarbeit wird dadurch 
die Verwendung von Büchern weder ein-
schränkt noch ausgeschlossen. Es können 
analoge und digitale Medien genutzt wer-
den. Die Entscheidung darüber trifft der 
Personalrat im Rahmen des § 44 BPersVG.
Es gibt insofern auch keine feste Regel, 
dass digitale Medien grundsätzlich güns-
tiger sind als Printmedien. 
Auch für seine sonstige Aufgabenerledi-
gung ist der Personalrat im Rahmen der 
gesetzlichen Vorschriften frei darüber zu 
entscheiden, ob er seine Aufgaben ana-
log oder digital erledigen möchte. So wird 
man einem Personalrat nicht das schwarze 
Brett mit dem Einwand verweigern kön-
nen, dass es im Intranet geeignete Ver-
öffentlichungsmöglichkeiten gebe. Das 
gleich gilt auch für die interne Kommu-
nikation. Einen Zwang zum papierlosen 
Personalratsbüro lässt sich aus dem gel-
tenden Recht nicht ableiten. E-Akte und 
Dateimanagementsysteme sollen die Ver-
waltungsarbeit erleichtern und beschleu-
nigen. Daraus lässt sich aber nicht schlie-
ßen, dass die dienststellenbezogene 
Arbeit des Personalrats sich dieser Arbeits-
weise grundsätzlich anschließen muss.

Entscheidung von Streitigkeiten

Kommt es zu Streit, haben die Verwal-
tungsgerichte über Streitigkeiten zwi-
schen Dienststellenleiter und Personalrat 
zu entscheiden, deren Ursache Meinungs-
verschiedenheiten über die Pflicht der 
Dienststelle zur Übernahme von Kos-
ten sind. Es handelt sich um Fragen der 
Geschäftsführung. Die Gerichte haben 
zu prüfen, ob der Personalrat aus seiner 
Sicht die Aufwendungen für erforderlich 
halten durfte. Bejaht das Gericht diese 
Frage, so ist die Dienststelle zur Kostener-
stattung auch dann verpflichtet, wenn die 
kostenverursachende Maßnahme objek-
tiv nicht geboten war. Ansprüche sind 
grundsätzlich mit einem Feststellungsan-
trag geltend zu machen. Lediglich seinen 
Anspruch auf Raumbedarf kann der Per-
sonalrat mit einem Verpflichtungsantrag 
durchsetzen. 
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Interview

Grünen-Fraktionschef Toni Hofreiter 
freute sich im Rahmen seiner Eröffnungs-
rede unter dem Motto „Den sozial-ökolo-
gischen Wandel politisch gestalten!“, dass 
der Einladung der Grünen so viele Gewerk-
schafter gefolgt seien, um sich über die 
sozial-ökologische Transformation in der 
Arbeitswelt auszutauschen. Er verwies 
auf hohe Übereinstimmungen mit den 
Gewerkschaften zu diesem Thema, ließ 
aber auch anklingen, dass diese Überein-
stimmung sinke, je konkreter das Prob-
lem werde. 
Diese Erkenntnis stammt von seinem Bei-
trag zum 3. Grünen Betriebsräte- und 
Gewerkschaftstag zur Klimakrise, den 
die Bundestagsfraktion der Grünen am 
20. November 2019 im Paul-Löbe-Haus 
des Deutschen Bundestags unter Leitung 
ihrer Sprecherin für ArbeitnehmerInnen-
rechte und aktive Arbeitsmarktpolitik, 
Beate Müller-Gemmeke, durchführte. 
Die Veranstaltung hatte ihre Stärken dort, 
wo aufgezeigt wurde, dass der Wandel 
durchaus nicht (nur) als Bedrohung aufzu-
nehmen sei, sondern auch als Chance. Ihre 
Schwächen hatte sie dort, wo das von Hof-
reiter angesprochene mögliche Schwin-
den der Übereinstimmungen zwischen 
Grünen und Gewerkschaften einmal kon-
kret hätte thematisiert werden sollen. 
Ob und in welcher Weise diese sozial-öko-
logische Transformation auch Bedeutung 
für den öffentlichen Dienst haben kann, 
war nicht Thema des Dialogs. Deshalb 
haben wir Müller-Gemmeke anschließend 
dazu kurz befragt.

tacheles: Auf Ihrem 3. Grünen Betriebs-
räte- und Gewerkschaftstag zur Klima-
krise war die sozial-ökologische Trans-
formation Thema. Diskutiert wurde das 
Ganze am Beispiel der Autoindustrie. 
Hat das Thema auch für den Bereich des 
öffentlichen Dienstes Bedeutung?

Beate Müller-Gemmeke: Selbstverständ-
lich, denn die sozial-ökologische Trans-
formation kann nur mit einem innovati-
ven und leistungsfähigen öffentlichen 
Dienst gelingen. Ein Beispiel ist die Ver-
kehrswende. In Zukunft muss der Fokus 
auf umweltfreundlichen Mobilitätsan-

geboten liegen. Der öffentliche Dienst ist 
gefordert, kluge klimapolitische Alterna-
tiven zu entwickeln, wie der Schienenver-
kehr und der öffentliche Personennahver-
kehr gestärkt werden können. Gleichzeitig 
müssen Mobilitätsprobleme im ländlichen 
Raum und von Menschen, die wenig ver-
dienen, gelöst werden. Klimafreundliche 
und soziale Mobilität geht nur mit bezahl-
baren Preisen und mit ausreichend Per-
sonal, das auch fair entlohnt wird. Die 
sozial-ökologische Transformation berührt 
beispielsweise auch das Thema Wohnen, 
und dabei geht es um Energieeffizienz 
von Gebäuden, aber auch um bezahlba-
ren Wohnraum. Auch hier ist der öffentli-
che Dienst gefragt bei den Themen Stadt-
planung, Erschließung neuer Wohngebiete 
und sozialer Wohnungsbau. Ein starker 
öffentlicher Dienst ist auch zentral wich-
tig, wenn es darum geht, dass ökologische 
und soziale Standards umgesetzt, kontrol-
liert und eingehalten werden. Denn nur so 
kann der notwendige Klimaschutz konse-
quent gelingen. Ich bin daher überzeugt: 
Der öffentliche Dienst wird im Rahmen der 
sozial-ökologischen Transformation noch 
wichtiger, als er ohnehin schon ist. Das 
muss sich dann auch in der Personalaus-
stattung und insbesondere bei der Ver-
gütung widerspiegeln. Denn die Beschäf-
tigten im öffentlichen Dienst haben 
Wertschätzung und Anerkennung für ihre 
wichtige Arbeit verdient. 

tacheles: Wenn es eine solche Bedeutung 
gibt, macht es dann Sinn, prioritär das Ziel 
einer Schwarzen Null zu verfolgen, anstatt 
entsprechend zu investieren?

Beate Müller-Gemmeke: Nein, die 
Schwarze Null macht mit Blick auf die 
großen Herausforderungen, die vor uns 
liegen, keinerlei Sinn. Es ist nicht nach-
vollziehbar, dass der Bundesfinanzmi-
nister trotz Negativzinsen immer noch 
am Fetisch der Schwarzen Null festhält, 
während die Infrastruktur verrottet, der 
öffentliche Dienst immer noch unter dem 
alten Sparkurs leidet und für die Klimapo-
litik große Investitionen dringend notwen-
dig wären. Inzwischen unterstützen das 
auch Ökonominnen und Ökonomen, die 
sich früher für eine harte Schuldenbremse 
ausgesprochen haben. Deshalb fordern 
wir anstelle der Schwarzen Null eine Inves-
titionsoffensive. Es reicht völlig aus, wenn 
wir uns an die Maastricht-Kriterien halten. 
Es geht um unsere Lebensgrundlagen und 
deshalb müssen wir unsere Zukunft ökolo-
gisch und sozial gestalten.  

tacheles: Kann der Bund Vorreiter bei 
einer solchen Transformation sein?

Beate Müller-Gemmeke: Wir müssen die 
Transformation auf allen Ebenen voran-
treiben. Wichtig ist uns Grünen, dass wir 
dabei stets Ökologie und Soziales zusam-
mendenken, und Voraussetzung dafür ist, 
dass wir uns mit Gewerkschaften, Arbeit-
geberseite, Wissenschaft und Zivilge-
sellschaft vernetzen und austauschen. 
Dafür haben wir im November den Grü-
nen Betriebsräte- und Gewerkschaftstag 
genutzt. Aus demselben Grund haben wir 
im Mai den Grünen Gewerkschafts- und 
Sozialbeirat als dauerhafte Dialogplatt-
form gegründet. In diesem Forum wol-
len wir gemeinsam mit den Mitgliedern 
Antworten finden auf die großen Heraus-
forderungen und grüne Konzepte zur Dis-
kussion stellen. Und dafür brauchen wir 
natürlich auch die Sichtweise des öffent-
lichen Dienstes. Deshalb freue ich mich 
sehr, dass der dbb beamtenbund und tarif-
union mit dabei ist und den Beirat berei-
chert. 

Interview mit Beate Müller-Gemmeke (MdB)

Investitionsoffensive statt 
Schwarzer Null
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Sechstes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VI)
Gesetzliche Rentenversicherung
Kommentar

Herausgegeben von Dr. Karl Hauck und Prof. Dr. Wolfgang Noftz, Bandherausgeber Dr. Wolfgang 
Fichte, Richter am Bundessozialgericht a.D., Loseblatt-Kommentar, inklusive Ergänzungslieferung 4 /  
2019 (November 2019), 8.220 Seiten in fünf Ordnern, Erich Schmidt Verlag, 182 Euro, ISBN 978 3 503 
02877 1

Die konkrete Rechtsanwendung steht im Fokus aller Erläuterungen in dieser praxistauglichen Kom-
mentierung des Rechts der gesetzlichen Rentenversicherung. Das Werk berücksichtigt jede denkbare 
Fallkonstellation. Auch die Anknüpfungspunkte an das übrige Sozialrecht werden von den Autorinnen 
und Autoren berücksichtigt. Mit den vielen lösungsorientierten Hinweisen zur konkreten Umsetzung 
der gesetzlichen Regelungen geben sie wertvolle Unterstützung für die richtige Rechtsanwendung. 
Gesetzestexte und Rechtsprechung werden fortlaufend auf dem neuesten Stand gehalten.
Mit der Ergänzungslieferung 4 / 19 wird der Kommentar weiter aktualisiert. Sie enthält eine Aktuali-
sierung der Register sowie Überarbeitungen zu K §§ 14, 79, 80, 81, 120g, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 
134, 136, 137b, 138, 225 und 253a, die aufgrund von Gesetzesänderungen und zwischenzeitlich ergan-
gener Rechtsprechung erforderlich geworden sind. 

Beamtenversorgungsgesetz
Kommentar

Von Rechtsanwalt Dr. Andreas Reich, Ministerialrat a.D., 2. Auflage 2019, 478 Seiten, gebunden, Verlag 
C. H. Beck, 99 Euro, ISBN 978 3 406 73715 2

Das Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) gehört zu den zentralen Materien des Beamtenrechts. Es 
regelt die Pensionsansprüche von Beamten und Richtern im Bund. Die Neuauflage bietet eine präg-
nante und praxisnahe Kommentierung des BeamtVG:
- Einführung zur Entwicklung des BeamtVG
- Umfassende Auswertung der Rechtsprechung und Literatur
Die Darstellungsschwerpunkte liegen bei den Ausführungen zum Ruhegehalt, zur Hinterbliebenen-
versorgung, zur Unfallfürsorge und zur Versorgung besonderer Beamtengruppen, unter anderem von 
Beamten auf Zeit und Professoren.
Zielgruppe des Kommentars sind Beamte in Bundes-, Landes- und Kommunalbehörden, Personalräte, 
Verbandsjuristen, Verwaltungsrichter und Rechtsanwälte. 

Europäisches Wirtschaftsrecht
Von Prof. em. Dr. Dr. h.c. Wolfgang Kilian, Leibniz Universität Hannover, und Prof. Dr. Domenik Hen-
ning Wendt. LL.M., Frankfurt University of Applied Sciences, 7. Auflage 2019, 504 Seiten, broschiert, 
Nomos Verlag, 29,80 Euro, ISBN 978 3 8487 6095 4

Für Studierende und Praktikerinnen und Praktiker, die sich vertieft mit den Inhalten der wirtschafts-
rechtlichen Teilgebiete im Binnenmarkt der Europäischen Union (wie Wettbewerbsrecht, Bank- und 
Kapitalmarktrecht, Privatversicherungsrecht, Informationstechnologierecht, Gewerblicher Rechts-
schutz, Urheberrecht, Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht) befassen, sind genauere Kenntnisse über die 
Gesetzgebung und Rechtsprechung zum harmonisierten europäischen Recht und über die Anpassun-
gen im nationalen Recht erforderlich. 
Diese Kenntnisse und Zusammenhänge vermittelt die nunmehr 7. Auflage dieses Lehrbuchs zuverläs-
sig nicht nur durch Übersichten, grafische Darstellungen und inhaltliche Erläuterungen zu den euro-
päischen Rechtsakten, sondern zugleich durch Verknüpfungen mit den theoretischen Grundlagen 
und Prinzipien des Binnenmarktes. Die Leitentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs werden 
einbezogen. 
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Rechtsprechung

Kein Entschädigungsanspruch 
bei einer rechtsmissbräuchlichen 
Bewerbung 

Liegt ein rechtsmissbräuchliches Verhal-
ten seitens Bewerbenden vor, so besteht 
kein Entschädigungsanspruch nach dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG). Dies ist der Fall, wenn Bewer-
bende sich nicht um der ausgeschriebenen 
Stelle wegen bewerben, sondern zu dem 
Zweck, eine Entschädigungszahlung bei 
den Arbeitgebenden geltend zu machen 
(Arbeitsgericht Bonn, Urteil vom 23. Okto-
ber 2019, Aktenzeichen 5 Ca 1201/19).

Der Fall

Die Beklagte suchte einen „Fachanlei-
ter aus den Bereichen Küche / Hauswirt-
schaft / Nähen“ und veröffentlichte ein 
entsprechendes Stellenangebot. Der Klä-
ger bewarb sich auf die ausgeschrie-
bene Stelle und wies darauf hin, dass er 
Rentner sei und um ein Gehaltsangebot 
auf Vollzeitbasis bitte. Zudem gab er an, 
dass der Ausbildungsbereich Nähen von 
ihm nicht erbracht werden kann und er 
von der Beklagten, aufgrund der befris-
teten Stelle, ein Appartement in nächs-
ter Betriebsnähe benötigt. Die Beklagte 
teilte dem Kläger mit, dass er nicht in die 
engere Auswahl einbezogen wird, und lud 
ihn nicht zu einem Vorstellungsgespräch 
ein. Der Kläger erhob daraufhin Klage und 
forderte von der Beklagten eine Entschä-
digungszahlung in Höhe von rund 11.000 
Euro. Er behauptet unter anderem, dass die 

Beklagte ihn aufgrund seines Alters zurück-
gewiesen habe. Die Beklagte bestreitet 
diesen Vorwurf. Sie führt aus, dass die 
Stellenbeschreibung von den Bewerben-
den eine Berufsausbildung als Köchin / 
Koch oder Hauswirtschafterin / Hauswirt-
schafter sowie die Qualifikation als Fach-
anleiterin / Fachanleiter aus den Bereichen 
Küche, Hauswirtschaft und Nähen erfor-
dert. Die Beklagte habe daher nur diejeni-
gen zum Vorstellungsgespräch eingeladen, 
die sämtliche fachlichen Voraussetzungen 
erfüllen. Der Kläger habe die Qualifika-
tion Fachanleiter Nähen nicht erfüllt und 
zudem die Stellung eines Appartements in 
nächster Betriebsnähe gefordert. Aus die-
sen Gründen sei er nicht in die engere Aus-
wahl gekommen.

Die Entscheidung

Das Arbeitsgericht Bonn hat die Klage 
abgewiesen, da der Kläger schon keine 
Indizien dargelegt hat, die für eine Diskri-
minierung wegen seines Alters sprechen. 
Denn die von der Beklagten aufgestell-
ten Anforderungen enthalten weder eine 
unmittelbare Altersangabe, noch sind sie 
„untrennbar“ mit einem bestimmten Alter 
verbunden. Die lediglich pauschale Beru-
fung des Klägers auf sein Alter kann daher 
für sich allein keine Vermutung für eine 
Benachteiligung wegen dieses Grundes 
begründen. Aber selbst wenn die Beklagte 
den Kläger wegen seines Alters benach-
teiligt hätte, stünde ihm nach Auffassung 
des Gerichts kein Entschädigungsanspruch 
zu, da er sich gemäß § 242 BGB rechtsmiss-
bräuchlich verhalten hat. Denn der Kläger 

hat sich nur bei der Beklagten beworben, 
um die formale Position eines Bewerbers 
gemäß § 6 Abs. 1 Satz 2 AGG zu erlangen 
und dann im Nachgang eine Entschädi-
gung einzufordern. Dies lässt sich anhand 
von objektiven Indizien aus dem Bewer-
bungsanschreiben des Klägers schlussfol-
gern. So enthält das Bewerbungsanschrei-
ben zum Beispiel keinerlei Ausführungen 
zu den Qualifikationen des Klägers oder 
seiner Motivation für die Bewerbung. Er 
beschränkt sich lediglich darauf klarzustel-
len, was er gerade nicht kann. Ferner geht 
das Gericht davon aus, dass der Kläger mit 
seiner Forderung eines von der Beklagten 
zu stellenden, in nächster Betriebsnähe 
gelegenen Appartements eine Absage 
geradezu heraufbeschwören wollte. 

Das Fazit

Der gesetzlich verankerte Gleichbehand-
lungsgrundsatz ist eine wichtige Errun-
genschaft, der jedoch zu Recht dort seine 
Grenzen findet, wo er als Vorwand dient, 
sich rechtsmissbräuchlich materiell berei-
chern zu wollen. 

Antrag auf Arbeitszeitreduzie-
rung im Ferienmonat August kann 
rechtsmissbräuchlich sein

Die Beantragung einer Reduzierung der 
Arbeitszeit um ein Zwölftel mit dem Ziel 
einer dauerhaften Freistellung für den 
Ferienmonat August kann rechtmiss-
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bräuchlich sein, wenn dieser Monat regel-
mäßig zu den arbeitsintensivsten zählt 
und Urlaubswünsche anderer Arbeitneh-
menden dadurch von vorneherein deut-
lich eingeschränkt würden (Landesarbeits-
gericht Nürnberg, Urteil vom 27. August 
2019, Aktenzeichen 6 Sa 110/19).

Der Fall

Der Kläger hat ein schulpflichtiges Kind 
und ist bei der Beklagten als Sachverstän-
diger für den Kraftfahrzeugverkehr ange-
stellt. Er beantragte, seine Arbeitszeit um 
ein Zwölftel zu reduzieren. Dabei sollten 
sich seine arbeitsfreien Tage so verteilen, 
dass der gesamte Monat August arbeits-
frei sei. Die Beklagte lehnte dies unter 
Berufung auf entgegenstehende betriebli-
che Gründe ab. Der August sei der umsatz-
stärkste Monat und der Ausfall könne 
aufgrund von Urlaubswünschen anderer 
Mitarbeitenden nicht kompensiert wer-
den. Der Kläger erhob daraufhin Klage, 
scheiterte jedoch in beiden Instanzen.

Die Entscheidung

Dem Verlangen des Klägers stehen betrieb-
liche Gründe gemäß § 8 Abs. 4 Satz 2  
Teilzeit- und Befristungsgesetz entge-
gen. Danach liegt ein betrieblicher Grund 
insbesondere dann vor, wenn die Verrin-
gerung der Arbeitszeit die Organisation, 
den Arbeitsablauf oder die Sicherheit im 
Betrieb wesentlich beeinträchtigt oder 
unverhältnismäßige Kosten verursacht. 
Die Beklagte belegte unzweifelhaft, dass 
sie wegen des erhöhten Arbeitsaufkom-
mens nicht allen Urlaubswünschen für die 
Sommerferien nachkommen kann und 
daher regelmäßig maximal zehn Urlaubs-
tage im August gewährt. Diese Regelung 
ist insoweit konträr zum Urlaubswunsch 
des Klägers, immer im August „freiha-
ben zu wollen“. Das Begehren des Klägers 
ist aufgrund seines schulpflichtigen Kin-
des zwar nachvollziehbar, steht aber den 
Urlaubswünschen der anderen Beschäf-
tigten entgegen. Zudem stellt der Teilzeit-
wunsch des Klägers auch eine unzulässige 
Rechtsausübung gemäß § 242 BGB dar. 
Denn dieser, verbunden mit dem Wunsch, 
den gesamten August nicht zu arbei-
ten, untergräbt die betriebliche Regelung 
mit der maximalen Anzahl an gewähr-
ten Urlaubstagen im August durch die 
Beklagte und sichert dem Kläger entgegen 
der gesetzlichen Regelung des § 7 Bundes-
urlaubsgesetz für die kommenden Jahre 
im August die Urlaubnahme zu. Der Klä-
ger begehrt damit eine bestimmte Vertei-

lung seiner Arbeitszeit, auf die er ohne die 
Arbeitszeitreduzierung keinen Anspruch 
hätte, so dass dies nach Auffassung des 
Gerichts ein rechtsmissbräuchliches Ver-
ringerungsverlangen darstellt.

Das Fazit

Ein Teilzeitbegehren mit den oben darge-
stellten Forderungen geht dauerhaft zu 
Lasten anderer (unter Einschränkung ihrer 
Urlaubsansprüche) und kann zu Recht 
den Einwand der unzulässigen Rechtsaus-
übung begründen. 

Nur mit ausreichenden Mitglie-
dern ist eine Arbeitnehmerkoali-
tion auch tariffähig

Ob eine Vereinigung von Arbeitnehmen-
den als tariffähige Gewerkschaft aner-
kannt wird, kann davon abhängig gemacht 
werden, ob sie eine gewisse Durchset-
zungskraft gegenüber der Arbeitgeber-
seite aufweist. Der Rechtsspruch eines 
Landesarbeitsgerichts, eine Vereinigung 
mit einem Organisationsgrad von höchs-
tens 0,5 Prozent sei nicht tariffähig, ver-
letzt das Grundrecht der Koalitionsfrei-
heit nach Art. 9 Abs. 3 GG nicht (BVerfG, 
Beschluss vom 13. September 2019, Akten-
zeichen 1 BvR 1/16).

Der Fall

Die Beschwerdeführerin ist eine Vereini-
gung von Arbeitnehmenden in der priva-
ten Versicherungsbranche. Das Hessische 
Landesarbeitsgericht hat mit Beschluss 
vom 9. April 2015 (9 TaBV 225/14) entschie-
den, dass die Vereinigung keine tariffä-
hige Gewerkschaft im Sinne des § 2 Abs. 1 
Tarifvertragsgesetz (TVG) sei. Es sei weder 
aus vergangener Teilnahme am Tarifge-
schehen, noch aus der Größe und Zusam-
mensetzung ersichtlich, dass sie über die 
erforderliche Durchsetzungskraft verfüge. 
Für die konkrete Beurteilung der Mäch-
tigkeit und Leistungsfähigkeit einer Ver-
einigung von Arbeitnehmenden komme 
– neben ihrer vergangenen Teilnahme am 
Tarifgeschehen – ihrer Mitgliederzahl eine 
entscheidende Bedeutung zu. Zudem sei 
bei einer noch recht jungen Organisation 
die Durchsetzungskraft und Mächtigkeit 
prognostisch zu beurteilen. Aus dem Vor-
trag der Beschwerdeführerin ergebe sich 
jedoch keine tragfähige Prognose für die 
Fähigkeit, Tarifverhandlungen und Tarifab-

schlüsse für die Versicherungswirtschaft 
zu erzwingen. Aus ihren Darlegungen ließe 
sich mathematisch ein Organisationsgrad 
von mindestens 0,05 Prozent und höchs-
tens 0,5 Prozent ableiten. Die Vereinigung 
ist der Auffassung, die Entscheidung ver-
letze unter anderem Art. 9 Abs. 3 Grundge-
setz (GG), und zog deshalb nach Karlsruhe.

Die Entscheidung

Das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
hat die Verfassungsbeschwerde nicht zur 
Entscheidung angenommen. Die Anerken-
nung einer Vereinigung von Arbeitneh-
menden als tariffähige Gewerkschaft von 
der Anzahl und Zusammensetzung ihrer 
Mitglieder abhängig zu machen, verletze 
das Grundgesetz nicht. Die Mitglieder-
zahl gebe vor allem Aufschluss darüber, 
ob eine Arbeitnehmervereinigung hinrei-
chend Druck auf den sozialen Gegenspie-
ler aufbauen kann, um Verhandlungen 
über den Abschluss eines Tarifvertrags zu 
erzwingen. Da es keine gesetzliche Rege-
lung gibt, die ausdrücklich klärt, wann eine 
Arbeitnehmerkoalition als Gewerkschaft 
anzusehen ist, seien die Arbeitsgerichte 
befugt, die Voraussetzungen für die Aner-
kennung der Tariffähigkeit einer Arbeit-
nehmerkoalition im Wege der Auslegung 
des TVG im Lichte des Art. 9 Abs. 3 GG 
näher zu umschreiben. Es dürften dabei 
aber keine Anforderungen an die Tariffä-
higkeit gestellt werden, die erheblich auf 
die Bildung und Betätigung einer Koali-
tion zurückwirken, diese unverhältnismä-
ßig einschränken und so zur Aushöhlung 
der durch Art. 9 Abs. 3 GG gesicherten 
freien Koalitionsbildung und -betätigung 
führten. Im vorliegenden Fall durfte das 
Fachgericht zur Beurteilung der sozialen 
Mächtigkeit auf die Anzahl und Zusam-
mensetzung der Mitglieder der Beschwer-
deführerin abstellen. Die Annahme, dass 
sich aus einem Organisationsgrad von nicht 
mehr als 0,5 Prozent unter der Berücksich-
tigung der konkreten Zusammensetzung 
der Vereinigung keine hinreichende Durch-
setzungsfähigkeit gegenüber dem sozialen 
Gegenspieler ergebe, ist nach Auffassung 
des BVerfG nachvollziehbar. 

Das Fazit

Die Entscheidung zeigt, wie wichtig es ist, 
dass sich Vereinigungen von Beschäftigten 
gut organisieren, um Mitglieder werben 
und halten zu können. Arbeitnehmende 
sind nur gemeinsam stark und können 
auch nur gemeinsam Druck aufbauen, bis 
hin zum Arbeitskampf. 
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Zitat des Monats:

In seiner Ausgabe vom 7. November 2019 thematisierte der STERN unter dem Titel „Staat 
ohne Diener“ den Personalmangel im öffentlichen Dienst und stellte dabei nüchtern fest:

„Der menschlichen Infrastruktur erging es so 
wie den Brücken, Straßen und Gebäuden: Sie 
wurde über Jahrzehnte vernachlässigt und auf 
Verschleiß gefahren.“

Lange Jahre haben die öffentlichen Arbeitgeber, insbesondere im Rahmen von Einkom-
mensrunden, beklagt, dass kein Geld für die Forderungen der Gewerkschaften vorhan-
den sei. Der STERN sieht das Problem heute ganz woanders:

„Früher war Geldmangel der limitierende Fak-
tor, der den Staat bremste. Heute ist es Perso-
nalmangel.“

Das vom STERN humoristisch verpackte Fazit ist erschreckend:

„Tatsächlich ähnelt der öffentliche Dienst 
immer mehr einer Speisekarte in einem Res-
taurant der DDR. Es werden jede Menge Köst-
lichkeiten aufgelistet, aber vieles kann nicht 
mehr serviert werden.“


